
 

* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung 
Öffnungszeiten:   Bankverbindung: 
Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr Telefon:  03371 608-0 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr Telefax:  03371 608-9100 Gläubiger-ID: DE 87 LTF 000 002 134 52 
 USt-IdNr.: DE162693698 BIC:   WELADED1PMB 

 IBAN: DE86 1605 0000 3633 0275 98 

 

 Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet. 
 Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen. 
 

Internet: http://www.teltow-flaeming.de 
 

Landkreis Teltow-Fläming 
 

 

 

Die Landrätin  

        
Kreisverwaltung Teltow-Fläming ▪ Am Nuthefließ 2 ▪ 14943 Luckenwalde 

 
 
Bruckbauer & Hennen GmbH 
Schillerstraße 45 
 
14913 Jüterbog 
 
 

 Dezernat: IV 
 Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung / SG 

Kreisentwicklung 
 Dienstgebäude: Am Nuthefließ 2 
  

 Auskunft: Frau Reiter 
 Zimmer: 1.OG R. 3 
 Telefon: 03371 608-4153 
 Telefax: 03371 608-9200 
 E-Mail: Kerstin.Reiter@teltow-flaeming.de * 

 Datum: 15.05.2024 
   

    

 
Bebauungsplanes (BP) „Mehlsdorfer Weg“ der Stadt Dahme/Mark 
 
Stellungnahme des Landkreises Teltow-Fläming im Rahmen der Beteiligung  der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB1)  
 
Fristablauf für die Stellungnahme                 10.05.2024 
Zur Erarbeitung der Stellungnahme lagen folgende Unterlagen vor: 

 
1. Schreiben der Bruckbauer & Hennen GmbH, Schillerstr. 45, 14913 Jüterbog vom 08.04.2024, 

eingegangen am 08.04.2024 per E-Mail 
2.   Begründung des BP „Mehlsdorfer Weg“ der Stadt Dahme/Mark 
3.   Planzeichnung des BP der Stadt Dahme/Mark,  
 
1. Einwendungen 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 
ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können  
 
a) Einwendung(en):  
 
b) Rechtsgrundlage(n):  
 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der 
      Überwindung (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen): 

 
2. Weitergehende Hinweise 
 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens: - keine - 

                                                
1 BauGB – Baugesetzbuch in der aktuell geltenden Fassung  
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Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage: 
 
Vom Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung (SG Kreisentwicklung, Bereich 
Planungsgrundlagen/Bauleitplanung) erfolgt eine Positionierung erst im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens nach § 4 Abs. 2 BauGB.  
 
Seitens des SG Kreisentwicklung (Bereich Verkehr) ergeben sich nachfolgende Anregungen und 
Hinweise: 
 
Die verkehrliche Erschließung erfolgt laut Planunterlagen über den Mehlsdorfer Weg, der nicht 
asphaltiert ist und sich in gemeindlicher Baulast befindet. Der BP grenzt an zwei Seiten unmittelbar 
an die Straße an. Die Geltungsbereichsgrenze des BP‘s ist hier zugleich Straßenbegrenzungslinie 
und wird entsprechend festgesetzt.  
 
Weitere explizite Verkehrsflächenfestsetzungen gibt es im BP nicht. Unter anderem zur Herstellung 
der Erschließungsanlagen soll ein städtebaulicher Vertrag geschlossen werden. Ob und was hier 
konkret zur Verkehrserschließung geregelt werden soll, ist nicht bekannt. Sollte der bislang 
unbefestigte Mehlsdorfer Weg ausgebaut werden, wäre in der Verkehrsanlagenplanung 
insbesondere die aktuelle RASt zu berücksichtigen. Die Träger des örtlichen Brandschutzes und der 
örtliche Entsorger sollten im BP-Verfahren beteiligt werden, damit die Erreichbarkeit des Plange-
bietes auch für Feuerwehr- und Müllfahrzeuge gewährleistet wird. 
 
In der Begründung sollten Aussagen zur Erschließung des Plangebietes mit den Verkehrsmitteln 
des Umweltverbundes (Fuß, Rad, ÖPNV) ergänzt werden. Ziel des Landes ist es bis zum Jahr 2030, 
den Anteil der Wege, die mit Verkehrsmitteln des Umweltverbundes zurückgelegt werden, auf 60% 
zu erhöhen (u.a. durch die Verdopplung des Radverkehrs). 
 
Die Stadt Dahme/Mark verfügt über keine Stellplatzsatzung. Die aktuelle Brandenburgische Bauord-
nung enthält keine landesweiten Regelungen. Der vom Land in der aktuellen Landesradverkehrs-
strategie angekündigte Leitfaden Stellplatzsatzung existiert noch nicht.  
 
Es wird angeregt, auch in einem vergleichsweise kleinen Wohngebietsbebauungsplan, Regelungen 
zur Stellplatzpflicht zu treffen, um die Inanspruchnahme des öffentlichen Raums durch parkende, 
private Kraftfahrzeuge (Kfz) zu begrenzen und den Radverkehr zu fördern. Zudem erscheint der 
schmale Mehlsdorfer Weg in seinen aktuellen Zustand nicht für ruhenden Kfz-Verkehr geeignet zu 
sein. Die Stadt kann dazu örtliche Bauvorschriften über notwendige Stellplätze (für Kfz) und Abstell-
plätze (für Fahrräder) im Bebauungsplan festsetzen (siehe § 87 Abs. 4 und 5 i. V. m. Abs. 9 BbgBO).  
 
Anregungen für die weitere Planung (u. a. Richtzahlen für den Stellplatzschlüssel) könnten u. a. aus 
der Stellplatzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalens (NRW) und dem aktuellen Leitfaden zur 
Musterstellplatzsatzung des Zukunftsnetzes Mobilität NRW gezogen werden. Im Landkreis Teltow-
Fläming sind Stellplatzsatzungen, die auch Regelungen zu Fahrradabstellanlagen enthalten, in der 
Gemeinde Rangsdorf und den Städten Luckenwalde und Ludwigsfelde bekannt. Die Nachbarstadt 
Baruth/Mark, die ebenfalls nicht über eine Stellplatzsatzung verfügt, plant im Rahmen eines aktuel-
len BP-Verfahrens die Festsetzung örtlicher Bauvorschriften zur Regelung einer Stellplatzpflicht. 
 
Weitere Hinweise des Landkreises: 
 
Nachstehende Behörden und Fachämter der Kreisverwaltung wurden vom Amt für 
Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung an o. g. Planverfahren beteiligt: 

 
- Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung , hier: SG Kreisentwicklung und SG  

  Wirtschaftsförderung, Tourismus, Mobilität  
-  Hauptamt, hier: SG Infrastrukturmanagement 
- Ordnungsamt, hier: SG Ordnung und Sicherheit 
- Straßenverkehrsamt, hier: SG Verkehrssicherheit, Verkehrslenkung 
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- Amt für Bildung und Kultur, hier: SG Schulverwaltung und Kultur 
- Jugendamt, hier: SG Planung, Controlling, Finanzen 
- Gesundheitsamt, hier: SG Hygiene und Umweltmedizin 
- Untere Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, hier: SG Technische Bauaufsicht u. 

SG Untere Denkmalschutzbehörde  
- Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Umweltamtes, hier: SG Naturschutz 
- Untere  Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde (UABB) sowie Untere Wasserbehörde 

(UWB) des Umweltamtes, hier: SG Wasser, Boden, Abfall 
- Landwirtschaftsamt, SG Agrarstruktur 

 
Die von den beteiligten Fachämtern des Landkreises übermittelten Stellungnahmen sind dieser Stel-
lungnahme als Anlagen beigefügt. Alle digital vorliegenden Fachstellungnahmen einschließlich 
dieser Stellungnahme werden vorab im Portable Document Format (PDF) per E-Mail übersandt. 
Soweit fernmündliche oder per hausinterner E-Mail übermittelte Positionierungen erfolgt sind, 
werden diese nur im Falle des Vorliegens fachlicher Belange weitergereicht. 
 
Vom SG Naturschutz, SG Technische Bauaufsicht, SG Planung, Controlling, Finanzen, und 
SG Wirtschaftsförderung, Tourismus, Mobilität lagen bei Erstellung dieser Stellungnahme (noch) 
keine Beurteilungen vor. Sollten sich im Nachgang noch entsprechende Anregungen und Bedenken 
ergeben, werden diese umgehend nachgereicht. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
K. Reiter 
SGL Kreisentwicklung 
 
 
Anlagen 
Stellungnahmen der Fachämter 

 






















